Anlagespiegel

Kapitalgesellschaften sind verpflichtet, im Anhang zur Bilanz einen Anlagespiegel (Anlagengitter) aufzunehmen. 

In diesem Rechenwerk ist die Entwicklung des Anlagevermögens im Laufe des Jahres abzulesen. 

In der nach § 268 Abs. 2 HGB geforderten Gliederung genügt es, die Entwicklung der einzelnen Anlageposten darzustellen. 

Gleichartige Vermögensgegenstände können zusammen gefasst werden. 

Kleine GmbHs können die Posten noch weiter zusammenfassen. 

Angaben im Anlagespiegel

Ein Anlagespiegel enthält Angaben über die:

· historischen Anschaffungs-/Herstellungskosten,

· Zugänge und Abgänge,

· Umbuchungen,

· kumulierte Abschreibungen,

· Abschreibungen und Zuschreibungen des laufenden Geschäftsjahres,

· den Buchwert zu Beginn des Wirtschaftsjahres sowie

· den Restbuchwert am Schluss des Jahres.

Auch wenn lediglich eine handelsrechtliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Anlagespiegels für Kapitalgesellschaften besteht, fordert das Finanzamt regelmäßig von allen Unternehmen entweder einen Anlagespiegel oder das Bestandsverzeichnis (Inventarbogen) ein. 

Auch Einnahmen-Überschussrechner sind zur Aufstellung eines Anlagespiegels angehalten, denn das Finanzamt will auch hier sehen, wie sich die Abschreibung entwickelt hat.

Anlageposten

Die einzelnen Anlagegegenstände werden entsprechend ihrer Zuordnung zu der Bilanzpostengruppe nach dem Gliederungsschema des Anlageposten laut § 268 Abs. 2 HGB aufgeführt . 

Aufwendungen zur Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

In dem Anlagespiegel sehen Sie die Anlageposten, hier z. B. Maschinen, Grundstücke, Büroausstattung, Finanzanlagen, aber auch Anlagen im Bau.

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Anschaffungs-/ Herstellungskosten (AHK) sind die historischen Werte sämtlicher zu Beginn des Wirtschaftsjahres (Wj.) vorhandenen Anlagegüter erfasst. 

Diese Summen zeigen, von welchen Anschaffungs- und Herstellungskosten ursprünglich abgeschrieben wurde. 

Die Höhe dieser Kosten verändert sich nicht durch Abschreibung, sondern bleibt bestehen. 

Eine Änderung kann nur eintreten durch Ausscheiden oder durch Zugang eines Wirtschaftsgutes (und bei beiden Vorfällen erst im auf den Zugang/Abgang folgenden Jahres).

